
TSV Neumorschen e.V.  
 

Teilnahmebedingungen  
2. Ars Natura Mountainbike Marathon 13.06.2010 

 
Startgeld:  
Marathonstrecke/n:  

• Voranmeldung (bis einschl. 06. Juni)  12,00 €  pro Teilnehmer 
• Tagesanmeldung  17,00 € pro Teilnehmer  

Familienrunde:  

• Voranmeldung (bis einschl. 06. Juni)  8,00 €  pro Teilnehmer 
• Tagesanmeldung  13,00 € pro Teilnehmer 

Das Startgeld beinhaltet Verpflegungsstationen auf der Strecke, Höhenprofil  
 
Bezahlung des Startgeldes: 

• Überweisung: Raiffeisenbank- Spangenberg Morschen BLZ: 520 633 69 Konto: 3329054      
Verwendungszweck Ars Natura Marathon (bitte den Namen des Teilnehmers angeben)                               

oder 
• in bar bei der Tagesanmeldung. 

 
bei schriftlicher Anmeldung:  
Überweisungsdurchschrift mit Anmeldeformular an folgende Adresse schicken: 
TSV Neumorschen 
z. Hd. Matthias Blackert 
Am Wichtebach 6 
34326 Neumorschen 
 
Startnummernausgabe am Sportplatz Neumorschen:  
Sonntag, 13.06.2010, von 08.00 – 09.30 Uhr. Bitte Durchschlag oder Kopie der Überweisung mitbringen!  
 
Startnummern:  
Die Nummer ist gut sichtbar am Lenker anzubringen.  
Start: um 10.00 Uhr für die Marathon- und Familienstreckenfahrer am Sportplatz Neumorschen, „Massenstart“  
Ziel: wie Start  
Zielschluss: um 16.00 Uhr 
 
Streckenbeschreibung:  
Die Strecke ist vollständig ausgeschildert und verläuft über Berge und Täler, Asphalt-, Schotterwege bis zu 
anspruchsvollen Singletrails. Knackige Anstiege und rasante Downhills bedeuten Abwechslung und 
Herausforderung pur. Nicht zu vermeiden sind auch einige Ortsdurchfahrten u. a. Morschen, Spangenberg und 
Adelshausen. Hier ausdrücklich auf die Straßenverkehrsordnung achten. 
 
Kontrollen/ Verpflegungsstation:  
Auf beiden Strecken wird eine Kontroll- bzw. Verpflegungsstation durchfahren.  
  
Naturschutz:  
Das Wegwerfen von Unrat führt zur Disqualifikation.  
 
Sicherheit:  
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, während des Wettbewerbs einen Fahrradhelm zu tragen. Der Veranstalter behält 
sich vor, Teilstrecken als Trage- bzw. Schiebepassagen auszuweisen. Dem Streckenpersonal ist unbedingt Folge zu 
leisten. Nichtbeachtung führt zur sofortigen Disqualifikation. Auf öffentlichen Straßen gilt die StVO.  
 
Nachträgliche Änderungen:  
Die Änderung von Termin und Veranstaltungsort muss der Veranstalter den Teilnehmern durch geeignete 
Maßnahmen unverzüglich mitteilen. Änderungen des Reglements sowie der Ausschreibung sind dem 
Organisationskomitee vorbehalten. 


